
BayLTGeschO: § 92 Vereinfachte Handhabung

§ 92  Vereinfachte Handhabung 
 
Der Landtag legt zur vereinfachten Handhabung des Immunitätsrechts fest, unter welchen Voraussetzungen 
die Durchführung von Verfahren und Maßnahmen gegen seine Mitglieder wegen Straftaten, wegen 
Dienstvergehen oder als Dienstvergehen geltender Handlungen und wegen der Verletzung von Berufs- und 
Standespflichten sowie wegen Beschränkungen in ihrer persönlichen Freiheit, die sie in der Ausübung ihres 
Abgeordnetenberufes beeinträchtigen, allgemein genehmigt wird (Anlage 3).


